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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

StVO 1960 §4 Abs5 idF 1983/174;

StVO 1960 §99 Abs3 litb idF 1971/274 ;

VStG §5 Abs1 idF 1987/516 ;

Rechtssatz

Ist es dem Beschuldigten im Verwaltungsverfahren gelungen, die Möglichkeit eines anderen Kausalverlaufes - nämlich

eine Schadensherbeiführung durch Sturmeinwirkung - darzutun, darf die Beh mit einem bloßen Anscheinsbeweis für

die Verursachung nicht das Auslangen ?nden. Es hat die Behörde zu beweisen, daß dieser Schaden vom Beschuldigten

herbeigeführt worden ist.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweislast Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Materielle Wahrheit freie

Beweiswürdigung
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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